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Workshop: Die EU in unserem Alltag

Der Rat der EU
Der Rat ist das wichtigste Entscheidungsgremium der EU. Wie das Europäische Parlament wurde der Rat in den 50er-Jahren durch die Gründungsverträge eingesetzt. Er vertritt die Mitgliedstaaten, und an seinen Tagungen nimmt je ein Minister aus den nationalen Regierungen der EU-Staaten teil.

Die Zusammensetzung der Ratstagungen hängt von den zu behandelnden Themen ab. Wenn zum Beispiel Umweltfragen auf der Tagesordnung stehen, nehmen die Umweltminister aus allen EU-Staaten an der Tagung teil, die dann als Rat "Umwelt" bezeichnet wird.

Die Beziehungen der EU zu allen anderen Ländern werden vom Rat "Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen" behandelt. Der Rat in dieser Zusammensetzung hat aber auch weiter gehende Verantwortung für allgemeine politische Fragen, so dass jede Regierung frei wählen kann, welchen Minister oder Staatssekretär sie zu seinen Sitzungen entsendet.

Insgesamt gibt es neun verschiedene Zusammensetzungen des Rates:

· Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen 

· Wirtschaft und Finanzen ("ECOFIN"); 

· Justiz und Inneres 

· Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz 

· Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt, Industrie und Forschung) 

· Verkehr, Telekommunikation und Energie 

· Landwirtschaft und Fischerei 

· Umwelt 

· Bildung, Jugend und Kultur 

Der Rat bleibt trotzdem nur ein einziges Organ.

Alle im Rat vertretenen Minister sind befugt, für ihre Regierungen verbindlich zu handeln. Das bedeutet, dass die Unterschrift eines Ministers für die Unterschrift der gesamten Regierung steht. Außerdem sind die im Rat tagenden Minister ihrem nationalen Parlament sowie den von ihm vertretenen Bürgern gegenüber politisch verantwortlich. Dies gewährleistet die demokratische Legitimierung der Ratsbeschlüsse.    

	Aufgaben


Der Rat hat sechs zentrale Aufgaben:

1. Er verabschiedet europäische Rechtsvorschriften. In vielen Bereichen geschieht dies gemeinsam mit dem Europäischen Parlament. 

2. Er sorgt für die Abstimmung der Grundzüge der Wirtschaftspolitik in den Mitgliedstaaten. 

3. Er schließt internationale Übereinkünfte zwischen der EU und einem oder mehreren Staaten oder internationalen Organisationen ab. 

4. Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament genehmigt er den Haushaltsplan der EU. 

5. Auf der Grundlage der vom Europäischen Rat festgelegten allgemeinen Leitlinien entwickelt er die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP: weitere Einzelheiten siehe Abschnitt über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik). 

6. Er koordiniert die Zusammenarbeit der nationalen Gerichte und Polizeikräfte in Strafsachen (siehe Abschnitt "Justiz und Inneres"). 

Die meisten dieser Aufgaben betreffen den Bereich der "Gemeinschaft", d. h. die Gebiete, für die sich die Mitgliedstaaten dazu entschlossen haben, ihre Hoheitsrechte zu bündeln und Entscheidungsbefugnisse an Organe der EU abzutreten. Dieser Bereich ist die so genannte "erste Säule" der Europäischen Union.

Die beiden letzten Aufgaben beziehen sich hingegen weitgehend auf Gebiete, in denen die Mitgliedstaaten ihre Befugnisse nicht delegiert haben, sondern einfach zusammenarbeiten. Dies wird als "zwischenstaatliche Zusammenarbeit" bezeichnet, die sich auf die zweite und dritte "Säule" der EU bezieht (GASP sowie polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen).


1. Gesetzgebung
Ein großer Teil der europäischen Rechtsvorschriften wird vom Rat und Parlament gemeinsam verabschiedet (siehe Abschnitt über Beschlussfassung in der Europäischen Union).

In der Regel wird der Rat nur auf Vorschlag der Kommission tätig. Nach Annahme von europäischen Rechtsvorschriften ist normalerweise die Kommission dafür verantwortlich, dass sie korrekt angewandt werden..

2. Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten

Die EU-Staaten haben sich für eine allgemeine Wirtschaftspolitik ausgesprochen, die auf einer guten Abstimmung ihrer nationalen Wirtschaftspolitik beruht. Diese Koordinierung erfolgt durch die Wirtschafts- und Finanzminister, die zusammen den Rat "Wirtschaft und Finanzen" (ECOFIN) bilden.

3. Abschluss internationaler Übereinkünfte

Jedes Jahr unterzeichnet der Rat mehrere Übereinkünfte zwischen der Europäischen Union und nicht zur EU gehörenden Staaten sowie internationalen Organisationen. Diese Übereinkünfte können sich auf große Bereiche wie Handel, Zusammenarbeit und Entwicklung erstrecken oder spezifische Themen betreffen wie Textilwaren, Fischerei, Wissenschaft und Technologie, Verkehr usw.

Darüber hinaus kann der Rat Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten der EU in Bereichen wie Besteuerung, Gesellschaftsrecht oder konsularischer Schutz abschließen. Außerdem kann die Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres Gegenstand von Übereinkünften sein (siehe Abschnitt "Justiz und Innere").

4. Annahme des EU-Haushalts

Der Haushaltsplan der EU wird jährlich vom Rat und vom Europäischen Parlament gemeinsam verabschiedet. Wenn sich die beiden Organe nicht einigen können, gestatten es die Regeln dem Rat, letztlich über "obligatorische" Ausgaben zu entscheiden (vor allem Aufwendungen für die Landwirtschaft und Ausgaben, die sich aus internationalen Übereinkommen mit Drittstaaten ergeben), während das Parlament das letzte Wort bei den "nicht-obligatorischen" Ausgaben und der endgültigen Annahme des gesamten Haushalts hat.

5. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

Die Mitgliedstaaten entwickeln eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Allerdings behalten die einzelnen EU-Staaten die Kontrolle über ihre Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung. Sie haben die nationalen Hoheitsrechte in diesen Bereichen nicht abgegeben, so dass das Parlament und die Europäische Kommission hier nur eine beschränkte Rolle spielen. Die EU-Staaten können jedoch durch eine Kooperation in diesen Angelegenheiten stark profitieren, und der Rat bildet das wichtigste Forum, in dem diese "zwischenstaatliche Zusammenarbeit" stattfindet.

Damit die EU effizienter auf internationale Krisen reagieren kann, beschloss der Europäische Rat (auf dem Gipfel von Helsinki im Dezember 1999), dass die EU eine "Schnelleingreiftruppe" von bis zu 60 000 Personen aufbauen soll, die innerhalb von 60 Tagen verlegt und deren Einsatz mindestens ein Jahr lang aufrecht erhalten werden kann.

Dabei handelt es sich nicht um eine "europäische Armee". Die Soldaten bleiben Teil der nationalen Streitkräfte und stehen unter nationalem Kommando. Ihre Funktion beschränkt sich auf humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Maßnahmen und andere Aufgaben in der Krisenbewältigung.

Der Europäische Rat hat (im Dezember 2000 in Nizza) beschlossen, im Rat der Europäischen Union neue ständige politische und militärische Strukturen für die politische Kontrolle und strategische Leitung bei Krisen zu schaffen. Dabei handelt es sich um folgende Gremien:

· Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK), 

· Den Militärausschuss der Europäischen Union (EUMC) und 

· den Militärstab der Europäischen Union (EUMS), der aus Militärsachverständigen besteht, die von den Mitgliedstaaten in das Ratssekretariat abgeordnet werden. 

Der EUMS steht unter der militärischen Leitung des EUMC, den er unterstützt. Siehe auch Abschnitt über Agenturen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

 HYPERLINK "http://europa.eu.int/institutions/council/index_de.htm" \l "top#top" 

6. Justiz und Inneres

Drogen, Terrorismus, internationaler Betrug, Menschenhandel und die sexuelle Ausbeutung von Kindern sind Probleme, die den europäischen Bürgern ein großes Anliegen sind. Es handelt sich dabei um internationale Kriminalität, die nur in einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wirksam bekämpft werden kann. Damit Europa dies auch tun kann und damit alle Bürger in der ganzen EU gleichen Zugang zur Zivilgerichtsbarkeit haben, müssen die nationalen Gerichte, Polizeikräfte, Zollbeamten und Einwanderungsbehörden aller EU-Staaten zusammenarbeiten.

Sie müssen zum Beispiel sicherstellen, dass

· ein Scheidungsurteil oder eine Entscheidung über das Sorgerecht für Kinder aus einem EU-Land in allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt wird; 

· die Außengrenzen der EU wirkungsvoll gesichert werden; 

· Zollbeamte und Polizisten Informationen über die Bewegungen mutmaßlicher Drogenhändler oder Schleuser austauschen; 

· Asylbewerber in der ganzen EU gleich beurteilt und behandelt werden, um das "Asylshopping" zu verhindern. 

Diese und ähnliche Fragen werden von den Justiz- und Innenministern gemeinsam im Rat "Justiz und Inneres" behandelt.
Siehe auch Abschnitt über Agenturen für die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen.

 HYPERLINK "http://europa.eu.int/institutions/council/index_de.htm" \l "top#top" 

	Organisation der Arbeit des Rates


COREPER

Jeder Mitgliedstaat verfügt in Brüssel über ein ständiges Team von Mitarbeitern ("Vertretung"), die ihn vertreten und seine nationalen Interessen auf EU-Ebene wahren. Die Leiter dieser Vertretungen sind praktisch die Botschafter ihrer Länder bei der EU.

Diese Botschafter (die als "ständige Vertreter" bezeichnet werden) tagen wöchentlich im Ausschuss der ständigen Vertreter, für den die französische Abkürzung Coreper (Comité des représentants permanents) gebräuchlich ist. Dieser Ausschuss hat die Aufgabe, die Arbeit des Rates in allen Bereichen außer der Landwirtschaft vorzubereiten, wo diese Arbeit vom Sonderausschuss Landwirtschaft übernommen wird. Der Coreper wird von einer Reihe von Arbeitsgruppen unterstützt, die aus Beamten der nationalen Verwaltungen bestehen.

Der Vorsitz im Rat

Der Vorsitz im Rat wechselt alle sechs Monate. Das bedeutet, dass alle EU-Staaten abwechselnd jeweils sechs Monate lang für die Tagesordnung des Rates verantwortlich sind und den Vorsitz in allen Tagungen führen, wobei sie gesetzgeberische und politische Entscheidungen vorantreiben und Kompromisse unter den Mitgliedstaaten vermitteln.

Folgende Reihenfolge ist für den Zeitraum 2003-2006 vorgesehen:

	2003
	Erstes Halbjahr:
	Griechenland 



 HYPERLINK "http://www.eu2003.gr/en/cat/0/index.asp?" 

 INCLUDEPICTURE "http://europa.eu.int/comm/images/language/lang_en3.gif" \* MERGEFORMATINET 



 HYPERLINK "http://www.eu2003.gr/fr/cat/0/index.asp?" 

 INCLUDEPICTURE "http://europa.eu.int/comm/images/language/lang_fr3.gif" \* MERGEFORMATINET 




	 
	Zweites Halbjahr:
	Italien 



 HYPERLINK "http://www.ueitalia2003.it/FR/" 

 INCLUDEPICTURE "http://europa.eu.int/comm/images/language/lang_fr3.gif" \* MERGEFORMATINET 



 HYPERLINK "http://www.ueitalia2003.it/ITA/" 

 INCLUDEPICTURE "http://europa.eu.int/comm/images/language/lang_it3.gif" \* MERGEFORMATINET 




	2004
	Erstes Halbjahr:
	Irland 




	 
	Zweites Halbjahr:
	Niederlande 




	2005
	Erstes Halbjahr:
	Luxemburg 



 HYPERLINK "http://www.eu2005.lu/fr/index.html" 

 INCLUDEPICTURE "http://europa.eu.int/comm/images/language/lang_fr3.gif" \* MERGEFORMATINET 




	 
	Zweites Halbjahr:
	Vereinigtes Königreich

	2006
	Erstes Halbjahr:
	Österreich

	 
	Zweites Halbjahr:
	Finnland


Wenn zum Beispiel eine Tagung des Umweltrates für das zweite Halbjahr 2006 angesetzt ist, so wird sie vom finnischen Umweltminister geleitet, da Finnland zu dieser Zeit den Vorsitz im Rat innehat.

Das Generalsekretariat

Der Vorsitz wird vom Generalsekretariat unterstützt, das für die Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf der Arbeiten des Rates auf allen Ebenen sorgt.

Javier Solana wurde 1999 zum Generalsekretär des Rates ernannt. Er ist auch der Hohe Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und unterstützt in dieser Funktion den Rat bei der Ausarbeitung und Umsetzung politischer Entscheidungen. Ferner führt er im Namen des Rates den politischen Dialog mit Drittstaaten.

Dem Generalsekretär steht ein Stellvertretender Generalsekretär zur Seite, der mit der organisatorischen Leitung des Generalsekretariats betraut ist.

Wie viele Stimmen hat ein Land?

Über die Beschlüsse im Rat wird abgestimmt. Je größer die Bevölkerung eines Landes ist, desto mehr Stimmen hat es. Ihre Anzahl steigt aber nicht genau proportional, sondern ist zugunsten der bevölkerungsschwächeren Länder angepasst

Bis zum 1. Mai 2004 verfügen die einzelnen Länder über die folgende Anzahl von Stimmen:

	Deutschland, Frankreich, Italien und Vereinigtes Königreich
	10

	Spanien
	8

	Belgien, Griechenland, die Niederlande und Portugal
	5

	Österreich und Schweden
	4

	Dänemark, Irland und Finnland
	3

	Luxemburg
	2

	INSGESAMT
	87


Für die Zeit vom 1. Mai 2004 (wenn neue Mitgliedstaaten der EU beitreten) bis zum 31. Oktober dieses Jahres bestehen Übergangsregelungen für die Änderung der Gewichtung der Stimmen.

Ab 1. November 2004 verfügen die einzelnen Länder (einschließlich der neuen Mitgliedstaaten) über die folgende Anzahl von Stimmen:

	Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich
	29

	Spanien und Pólen
	27

	Niederlande
	13

	Belgien, Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn und Portugal
	12

	Österreich und Schweden
	10

	Dänemark, Irland, Litauen, Slowakei und Finnland
	7

	Zypern, Estland, Lettland, Luxemburg und Slowenien
	4

	Malta
	3

	INSGESAMT
	321




Beschlussfassung mit "qualifizierter Mehrheit"

Die meisten Beschlüsse im Rat werden mit "qualifizierter Mehrheit" gefasst. Das bedeutet, dass für die Annahme eines Vorschlags eine bestimmte Mindestanzahl von Stimmen erforderlich ist (die Einzelheiten werden weiter unten angeführt).

In einigen besonders sensiblen Bereichen wie GASP, Steuer-, Asyl- und Einwanderungspolitik müssen die Beschlüsse des Rates jedoch einstimmig gefasst werden. Mit anderen Worten kann jeder Mitgliedstaat in diesen Bereichen ein Veto einlegen.

Einstimmigkeit ist schon unter 15 Staaten schwierig zu erreichen, und in einer erweiterten Union mit 27 oder mehr Mitgliedern wird dies praktisch unmöglich sein. Würde die EU versuchen, mit den derzeit geltenden Regeln weiterzuarbeiten, würde sie gelähmt und damit in vielen wichtigen Bereichen handlungsunfähig sein. Daher wurden die Regeln im Vertrag von Nizza so geändert, dass der Rat in einer ziemlich großen Zahl von Bereichen, die bisher Einstimmigkeit erforderten, Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit fassen kann.

Bis zum 1. Mai 2004 sind mindestens 62 von insgesamt 87 Stimmen (d. h. 71,3 %) für eine qualifizierte Mehrheit erforderlich. Für sechs Monate ab dem 1. Mai 2004, wenn neue Mitgliedstaaten der EU beitreten, bestehen Übergangsregelungen.

Ab 1. November 2004 gilt eine qualifizierte Mehrheit als erreicht,

· wenn die Mehrheit der Mitgliedstaaten (in einigen Fällen eine Zweidrittelmehrheit) zustimmt UND 

· wenn mindestens 232 befürwortende Stimmen abgegeben werden, d.h. 72,3 % der Gesamtzahl (etwa der gleiche Anteil wie vorher). 

Darüber hinaus kann ein Mitgliedstaat fordern, dass überprüft wird, ob durch die befürwortenden Stimmen mindestens 62 % der Gesamtbevölkerung der EU vertreten werden. Kann dies nicht bestätigt werden, gilt der Beschluss als abgelehnt.

Quelle: http://europa.eu.int/institutions/parliament/index_de.htm
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